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Kommunaler Arbeitgeberverband Berlin 



Zwischen 

dem Kommunalen Arbeitgeberverband Berlin (KAV Berlin) 

und 

der dbb tarifunion - vertreten durch den Vorstand 

wird Folgendes vereinbart: 

§ 1 

Änderung des Tarifvertrages zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei den Nahver­

kehrsbetrieben im Land Berlin (TV-N Berlin) 

Der Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei den Nahverkehrsbetrieben im 

Land Berlin (TV-N Berlin) vom 31. August 2005 i.d.F. des 2. ÄTV vom 9. Mai 2006 wird wie 

folgt geändert: 

1.	 In § 12 erhalten die Absätze 3 bis 5 folgende Fassungen: 

,,(3)Der Arbeitnehmer, der ständig Schichtarbeit leistet, erhält eine Schichtzulage von 

75 Euro monatlich. Der Arbeitnehmer, der nicht ständig Schichtarbeit leistet, erhält 

eine Schichtzulage von 0,44 Euro pro Stunde, sofern er an mindestens einem 

Schichtwechsel teilgenommen hat; diese Zulage wird nicht gezahlt, soweit der Ar­

beitnehmer gleichzeitig bereits eine monatliche Schichtzulage nach Absatz 4 Satz 1 

erhält 

(4)	 Der Arbeitnehmer, der ständig Wechselschichtarbeit leistet, erhält eine Schichtzulage 

von 130 Euro monatlich. Der Arbeitnehmer, der nicht ständig Wechselschichtarbeit 

leistet, erhält eine Schichtzulage von 0,77 Euro pro Stunde, sofern er mindestens 

einmal In jeder Schichtart des jeweiligen Wechselschicht- Dienstplanes eingesetzt 

war; diese Zulage vermindert sich auf 0,33 Euro pro Stunde, soweit der Arbeitnehmer 

gleichzeitig bereits eine monatliche Schichtzulage nach Absatz 3 Satz 1 erhält. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für die	 in der Anlage 1 gekennzeichneten Berufs­

gruppen. Diese erhalten für die Leistung von unregelmäßigen Diensten im Verkehrs­

dienst stattdessen eine pauschale Zulage von 75 Euro monatlich. Soweit einer der 

genannten Arbeitnehmer vertretungsweise Wechselschichtarbeit leistet, erhält er hier-
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Berlin, 28. Oktober 2008 

Kommunal Arbeitgeberverband Berlin (KAV Berlin) 

,// 

dbb tarifunion 
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